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n Niederlage für Äquatorialguinea im Verfahren gegen Frankreich 
n Völkermordprozess gegen Myanmar
n Wieder ein deutscher Richter am Internationalen Gerichtshof

Im Jahr 2020 ergingen durch den In-
ternationalen Gerichtshof (Internati-
onal Court of Justice – ICJ) als obers-

tes rechtsprechungsorgan der Vereinten 
nationen vier Urteile und sieben Be-
schlüsse, von denen jedoch lediglich ei-
ner von inhaltlicher Bedeutung war.

Die Rechtsprechung

im Folgenden wird auf die vier Urteile 
sowie auf einen Beschluss im einzelnen 
eingegangen, der von hoher inhaltlicher 
Bedeutung war.

Doppelter Sieg für Katar 
im Jahr 2018 wurde Katar vor dem 

iCJ gleich zweimal verklagt: erstens von 
Ägypten, Bahrain und den Vereinigten 
arabischen emiraten in Bezug auf den 
artikel ii, absatz 2 der Vereinbarung über 
den Durchflug im internationalen Flug-
linienverkehr und zweitens von Saudi-
arabien bezüglich des artikels 84 des 
abkommens über die internationale Zi-
villuftfahrt. Hintergrund der Verfahren 
ist das grundsätzliche Spannungsverhält-
nis zwischen den Parteien, seit Ägypten, 
Bahrain, Saudi-arabien und die Verei-
nigten arabischen emirate im Juni 2017 
eine Land-, Luft- und Seeblockade ge-
gen Katar erlassen haben, weil sie dem 
Land terrorismusunterstützung vorwar-
fen. Katar bestreitet die anschuldigun-
gen und hat gegen verschiedene aspek - 
te des embargos die Streitbeilegungsme-
chanismen des iCJ, des ausschuss für 
die Beseitigung der rassendiskriminie-
rung (Committee on the elimination of 
racial Discrimination – CerD), der 
Welthandelsorganisation (World trade 
organization – Wto) sowie – aufgrund 
von Beschränkungen gegen in Katar re-
gistrierte Flugzeuge – der internationa-
len Zivilluftfahrt-organisation (inter-
national Civil aviation organization 
– iCao) angerufen. Die Jurisdiktion 

letzterer organisation wurde hier nun 
von den Klägerstaaten angezweifelt: Kern 
der dortigen Verfahren seien nicht wie 
von Katar behauptet die Verpflichtun-
gen unter diversen internationalen Luft-
fahrtverträgen, sondern, ob die Luft-
fahrtbeschränkungen eine rechtmäßige 
Gegenmaßnahme nach dem Völkerrecht 
darstellen. Die iCao hat entsprechende 
einwendungen indes verworfen und ihre 
Zuständigkeit bejaht, wogegen nun die 
Klagen beim iCJ erhoben wurden.

am 14. Juli 2020 hat der internatio-
nale Gerichtshof beide Klagen abgewie-
sen und die Zuständigkeit der jeweiligen 
Streitbelegungsmechanismen mit weit-
gehend identischen Gründen bejaht. ein 
Streitbeilegungskörper dürfe bei der Be-
urteilung der rechtmäßigkeit einer Ge-
genmaßnahme als reaktion auf einen 
völkerrechtswidrigen akt eines anderen 
Staates auch zu solchen Fragen entschei-
den, die sich im Kontext dieser Gegen-
maßnahme stellen beziehungsweise zu 
dessen Bewertung nötig sind. Dabei ge-
hen diese Fragen über die eigentliche Ju-
risdiktion hinaus.

Äquatorialguinea gegen Frankreich
Seit dem Jahr 2016 streiten sich 

Äquatorialguinea und Frankreich wegen 
eines französischen Strafprozesses gegen 
teodorín obiang, den Präsidentensohn 
und Vizepräsidenten Äquatorialguineas. 
es geht unter anderem um Korruption 
und Geldwäsche. Der Klägerstaat rügte 
eine einmischung in innerstaatliche an-
gelegenheiten beziehungsweise immuni-
tätsverletzungen. am 6. Juni 2018 hatte 
sich der iCJ auf Basis des Zusatzproto-
kolls zum Wiener Übereinkommen über 
diplomatische Beziehungen betreffend 
die obligatorische Streitschlichtung für 
zuständig erklärt, soweit der Streit den 
Status eines Pariser Gebäudes betrifft, 
das von obiang mithilfe der angeblich 
veruntreuten Gelder erworben und dann 
an die Botschaft Äquatorialguineas wei-
terverkauft wurde.

nunmehr erging am 11. Dezember 
2020 das endgültige Urteil. Diesem zu-
folge hätte das Gebäude nie den Status 
einer diplomatischen Vertretung inne-
gehabt. erst kurz nach dessen Durchsu-
chung aufgrund der ermittlungen gegen 
obiang im Jahr 2011 habe Äquatorial-
guinea behauptet, es handle sich um ein 
Botschaftsgebäude. Frankreich habe dem 
direkt widersprochen und dieser Wider-
spruch sei weder willkürlich noch dis-
kriminierend gewesen. Dementsprechend 
sei die Beschlagnahmung durch die fran-
zösischen Behörden im Zuge des Prozes-
ses gegen obiang rechtmäßig gewesen.

Der Internationale Gerichtshof hielt vom 17. bis 21. Februar 2020 in Den Haag öffentliche 
Anhörungen in der Rechtssache Äquatorialguinea gegen Frankreich unter dem Vorsitz von 
Richter Abdulqawi Ahmed Yusuf ab.   UN Photo: FRANk VAN Beek  
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Elisa Freiburg-Braun
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
elisa Freiburg-Braun, Internationaler 
Gerichtshof: tätigkeit 2019, VN 4/2020, 
S. 184f., fort.)

Grenzstreit zwischen Guyana und 
Venezuela

im Jahr 2018 hatte Guyana Klage  
gegen Venezuela wegen eines seit mehr 
als einem Jahrhundert schwelenden 
Grenzstreits eingereicht. Venezue la er-
hebt anspruch auf das guyanische 
essequibo-Gebiet, in dessen Gewässern 
das US-Unternehmen exxonMobil auf 
Öl gestoßen ist. Guyana beruft sich in-
des auf einen Schiedsspruch aus dem 
Jahr 1899, aufgrund dessen eine Grenze 
zwischen den beiden Staaten gezogen 
und das Gebiet Guyana – damals noch 
eine britische Kolonie – zugesprochen 
wurde. Venezuela hatte diese entschei-
dung später nicht mehr anerkannt. Mit 
seiner Klage forderte Guyana den in-
ternationalen Gerichtshof nun auf, die 
rechtsgültigkeit und den bindenden ef-
fekt des Schiedsspruchs des Jahres 1899 
zu bestätigen. ein entsprechender Medi-
ationsversuch im rahmen der Vereinten 
nationen war zuvor gescheitert.

am 18. Dezember 2020 erklärte sich 
der iCJ in einem ersten Urteil zur Juris-
diktion für zuständig, soweit die Klage 
die Gültigkeit des Schiedsspruchs im 
Jahr 1899 sowie die damit zusammen-
hängende Frage der Grenzziehung be-
trifft. nicht zuständig sei das Gericht 
hingegen für jene ansprüche Guyanas, 
die von ereignissen nach der Unter-
zeichnung eines zwischen den Streit-
parteien sowie Großbritannien im Jahr 
1966 in Genf geschlossenen abkom-
mens zur weiteren Beilegung des Kon-
flikts herrühren.

Einstweilige Anordnung gegen 
Myanmar

im november 2019 hatte das west-
afrikanische Gambia – im auftrag der  
organisation für islamische Zusammen-
arbeit (oiC) – gegen Myanmar geklagt, 
auf Grundlage des Übereinkommens 
über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermords wegen der ›Säuberungs-
maßnahmen‹ und Massenvertreibung der 
mehrheitlich muslimischen rohingya-
Minderheit im Jahr 2017. Gambia argu-
mentierte, hierbei handle es sich um 
Völkermord und beantragte auch den 
erlass einer einstweiligen anordnung. 
Diese erging am 23. Januar 2020. Myan-
mar wurde einstimmig dazu verpflich-
tet, alle in seiner Macht stehenden Maß-

nahmen zu ergreifen, um akte im Sinne 
des Übereinkommens gegen die rohin-
gya zu unterbinden. Dies betrifft auch 
gerade solche, die durch sein Militär 
oder sonstige bewaffnete und staatli-
che gelenkte oder beeinflusste einhei-
ten durchgeführt werden. Weiterhin 
müsse Myanmar die Zerstörung von 
Beweismitteln für derartige Handlun-
gen verhindern.

im weiteren Verlauf des Prozesses 
wird sich aufgrund des zwischenzeit-
lichen Militärputsches in Myanmar im 
Februar 2021 auch die Frage stellen, 
welche regierung den Staat weiter vor 
Gericht vertreten kann. in der münd-
lichen Verhandlung zum antrag auf 
einstweilige anordnung sprach aung 
San Suu Kyi noch persönlich für Myan-
mar – mittlerweile wurde sie vom Mi-
litärregime festgenommen und wegen 
Korruption angeklagt.

Neue Verfahren

im Jahr 2020 wurden keine neuen Ver-
fahren beim internationalen Gerichts-
hof anhängig gemacht. im März 2021 
brachten Gabun und Äquatorialguinea 
im gegenseitigen einverständnis einen 
Grenzstreit vor das Gericht. insgesamt 
sind damit momentan 14 Verfahren beim 
iCJ anhängig.

Institutionelles 

im november 2020 wählte die Un- 
Generalversammlung Georg nolte, Völ-
kerrechtsprofessor an der Humboldt-
Universität zu Berlin und Mitglied der 
Un-Völkerrechtskommission (internati-
onal Law Commission – iLC), als deut-
schen richter an den iCJ. er nimmt den 
Platz von Giorgio Gaja aus italien ein, 
der somit nach neun Jahren aus dem Ge-
richt ausscheidet. Georg nolte ist nach 
Hermann Mosler (1976–1985), Carl-
august Fleischhauer (1994–2003) und 
Bruno Simma (2003–2012) der vierte 
richter am internationalen Gerichtshof 
aus Deutschland. Für eine erneute amts-
zeit wurden Peter tomka aus Slowenien, 
Xue Hanqin aus China, Julia Sebutinde 
aus Uganda und iwasaw Yuji aus Japan 
gewählt.

Ausblick

im Februar 2021 begann Georg noltes 
neunjährige amtszeit. im gleichen Mo-
nat wurde Joan e. Donoghue aus den 
USa neue Präsidentin des Gerichts, Kirill 
Gevorgian aus russland wurde Vize-
präsident. im Mai 2021 verstarb über-
raschend der australische richter James 
Crawford, dessen Sitz nun vakant ist.

im Jahr 2021 ergingen bisher zwei 
Urteile: am 3. Februar 2021 entschied 
der iCJ zu den vorgelagerten einwen-
dungen im Verfahren zwischen iran und 
den USa. es ging um eine behauptete 
Verletzung des Freundschaftsvertrags 
aus dem Jahr 1955 durch die neu aufer-
legten Sanktionen der USa infolge ihrer 
einseitigen aufkündigung des Gemein-
samen umfassenden aktionsplans (Joint 
Comprehensive Plan of action – JCPoa) 
im Mai 2018. Die USa hatten sich auf 
den Standpunkt gestellt, dass der inter-
nationale Gerichtshof nicht zuständig 
sei. es ginge tatsächlich gerade nicht um 
den Freundschaftsvertrag aus dem Jahr 
1955, sondern um den JCPoa aus dem 
Jahr 2015, für den ausdrücklich ledig-
lich ein Schlichtungsmechanismus vor-
gesehen sei. Dem folgte der iCJ nicht 
und erklärte sich für zuständig.

einen tag später, am 4. Februar 
2021, verneinte der internationale Ge-
richtshof hingegen im Verfahren zwi-
schen Katar und den Vereinigten arabi-
schen emiraten in Bezug auf die an- 
gebliche Verletzung des internationalen 
Übereinkommens zur Beseitigung jeder 
Form von rassendiskriminierung (inter-
national Convention on the elimination 
of all Forms of racial Discrimination – 
iCerD) seine Zuständigkeit, da die Dis-
kriminierung aufgrund der aktuellen 
nationalität nicht vom iCerD erfasst 
sei. Das Verfahren rührte ebenfalls aus 
der oben bereits näher erläuterten Blo-
ckade Katars her.


